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Verordnung 

zum Schulbetrieb und zum Betrieb sonstiger 

Bildungseinrichtungen sowie zum Betrieb von 

Kindertageseinrichtungen während der  

Corona-Pandemie 

vom 02.05.2020 mit den Änderungen vom 
15.05.2020 (Amtsbl. I S.324); 01.06.2020 (Amtsbl. I S.378); 
12.06.2020 (Amtsbl. I S. 402); 27.06.2020 (Amtsbl. I S. 443) 
10.07.2020 (Amtsbl. I S. 586); 24.07.2020 (Amtsbl. I S. 683) 

08.08.2020 (Amtsbl. I S. 743); 07.11.2020 (Amtsbl. I S. 1074) 
28.11.2020 (Amtsbl. I S. 1199); 12.12.2020 (Amtsbl. I S. 1283) 

15.12.2020 (Amtsbl. I S. 1336_12); 22.12.2020 (Amtsbl. I S. 1372_12) 
08.01.2021 (Amtsbl. I S. 12); 22.01.2021 (Amtsbl. I Nr.5  S.146)  

vom 05.02.2021 (Amtsbl. I Nr.9  S.302) 
 

vom 19.02.2021 (Amtsbl. I Nr.13  S.412) 
 
 

Kapitel 1 

Schulbetrieb und Betrieb von Kindertageseinrichtungen, 
Kindergroßtagespflegestellen und heilpädagogischen 

Tagesstätten während der Corona-Pandemie 
 

§ 1 

Schulbetrieb während der Corona-Pandemie 

 
(1) Der Schulbetrieb an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen findet 

gemäß den Vorgaben des Ministeriums für Bildung und Kultur statt. Dies gilt 

auch im Gebundenen und Freiwilligen Ganztag. 
 

(2) Zur Gewährleistung des Schulbetriebs sind alle Schulen verpflichtet, die 

Vorgaben des „Musterhygieneplans Saarland zum Infektionsschutz in Schulen 

im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen“ vom 7. August 2020, zuletzt 

geändert am 17. November 2020, in der jeweils geltenden Fassung 

(https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/hygi 

enekonzepte/dld_hygienemassnahmenschule-2020-07-03.pdf)einzuhalten. 

Dieser ergänzt den gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz von der jeweiligen 

Schule zu erstellenden Hygieneplan um weitere Vorgaben zur 

Pandemiebekämpfung. Darüber hinaus sind die hierzu ergangenen Rundschreiben zum 
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Fachunterricht zu beachten. 

Die in dieser Verordnung getroffenen Regelungen und die Vorgabe des 

„Musterhygieneplans Saarland zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der 

Corona-Pandemiemaßnahmen“ gehen der SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzverordnung vom 21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) im 

Schulbereich (§§ 1 bis 1b) vor als abweichende Regelungen im Sinne des § 1 

Absatz 2 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung beziehungsweise 

konkretisieren die Umsetzung der in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 

getroffenen Vorgaben für den Schulbereich. 

 
(3) Die Schülerinnen und Schüler, die nach näherer Maßgabe des Ministeriums 

für Bildung und Kultur als vulnerabel zu betrachten sind oder mit als vulnerabel 

zu betrachtenden Personen in einem Haushalt leben, werden auf Wunsch und 

nach Vorlage des entsprechenden ärztlichen Attests vom Präsenzunterricht 

befreit. Die Befreiung gilt nicht für die Teilnahme an schriftlichen und 

mündlichen Prüfungen sowie für die Durchführung von Leistungsnachweisen. 

Insoweit sind für diese Personen jeweils besondere Schutzmaßnahmen zu 

treffen. 

 
(4) Für Schülerinnen und Schüler nach Absatz 3 und Schülerinnen und 

Schüler, die aus Infektionsschutzgründen aufgrund einer entsprechenden 

Quarantäneanordnung nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erfolgt die 

Beschulung im „Lernen von zu Hause“  halten ein pädagogisches Angebot zur 

häuslichen Arbeit. 

 

(5) Sofern der reguläre Unterricht wegen der in Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 

genannten Vorgaben nicht im vorgesehenen Umfang als Präsenzunterricht 

stattfindet, erfüllt die Schule ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag durch ein 

pädagogisches Angebot im , das in häuslicher Arbeit wahrgenommen werden kann 

„Lernen von Zu Hause“. 

 

(6) Die Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler besteht auch in den Fällen 

der Absätze 3 bis 5 fort und wird auch durch die Wahrnehmung des 

pädagogischen Angebots und dem Nachkommen der damit verbundenen 

Verpflichtungen im „Lernen von zu Hause“ zur häuslichen Arbeit erfüllt. 
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§ 1a 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
 

(1) Im Präsenzangebot der Schule besteht für alle Schülerinnen und Schüler – 

auch für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule – sowie für Lehrkräfte 

und das sonstige pädagogische Personal der Schule für den gesamten 

schulischen Betrieb in den Klassen-, Unterrichts- und Betreuungsräumen im Vor- 

und Nachmittagsbereich eine grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes in Form einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske). 

Statt eines solchen Mund-Nasen-Schutzes können auch Masken der Standards 

KN95/N95 oder FFP2 oder höherer Standards (ohne Ausatemventil) getragen 

werden. Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, im Schulgebäude nach Maßgabe der 

folgenden Absätze eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 
(2) Auch für Diese Verpflichtung bezieht sich für die Schülerinnen und Schüler der 

weiterführenden Schulen ab Klassenstufe 5 mit Ausnahme der Schülerinnen und Schüler mit 

anerkanntem Unterstützungsbedarf im Bereich geistige Entwicklung ist das Tragen 

eines solchen Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend, soweit die Schülerinnen und 

Schüler dies können. auch auf den Unterricht in den Klassen- oder Kursräumen sowie den 

gesamten Betreuungsbetrieb. Bei Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarf 

Hören kommen als Schutzmaßnahme alternativ ausnahmsweise Visiere oder 

durchsichtige Masken anstelle eines Mund-Nasen-Schutzes in Frage. Für die 

Schülerinnen und Schüler bis einschließlich der Klassenstufe 4 der Grundschulen sowie für die 

Schülerinnen und Schüler mit anerkanntem Unterstützungsbedarf Geistige Entwicklung gilt diese 

Verpflichtung weder für den Unterricht noch für den Betreuungsbetrieb. 

 

(3) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt, soweit dem im  Einzelfall 

keine medizinischen Gründe entgegenstehen. Dies ist in geeigneter Weise, in der 

Regel zum Beispiel durch ein ärztliches Attest, glaubhaft zu machen. 

 
(4) Während Klassen- oder Kursarbeiten besteht keine Verpflichtung zum Tragen der Mund-Nasen-

Bedeckung. Darüber hinaus entscheiden die Lehrkräfte, inwiefern unter Berücksichtigung 

pädagogisch-didaktischer Gründe und der Verstärkung anderer Schutzmaßnahmen 

eine situationsbezogene kurzzeitige Ausnahme von der Pflicht zum Tragen des Mund-

Nasen-Schutzes Bedeckung gewährt werden kann. 
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(5) Für die Schülerinnen und Schüler gemäß Absatz 2 Satz 1 gilt zudem eine Die Verpflichtung 

zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt auch auf dem freien Schulgelände 

beziehungsweise auf dem Schulhof, soweit der Mindestabstand von 1,5 m nicht 

eingehalten wird. 

 
(6) Nähere Einzelheiten regelt der „Musterhygieneplan Saarland zum 

Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen“. 

 
 
 
 

§ 1b 
Regelung für den Schulbetrieb 

vom 22. Februar bis  zum 28. Februar 2021 
 

(1) Der Präsenzschulbetrieb bleibt in der Zeit vom 22. Februar bis 28. Februar 2021 

eingeschränkt stellt. (2) Die Schulpflicht bleibt für alle Schülerinnen und Schüler 

unberührt; die Schülerinnen und Schüler aller Schulformen, für die der 

Präsenzschulbetrieb ausgesetzt bleibt, werden in dieser Zeit im „Lernen von zu Hause“ 

beschult.  

 

(2) Abweichend davon findet der schulische Präsenzunterricht Für die Schülerinnen und Schüler der 

Abschlussklassen findet weiterhin schulischer Präsenzunterricht statt. Im Bereich der 

allgemeinbildenden Schulen gehören hierzu die Jahrgangsstufen 12 der Gymnasien 

beziehungsweise die Jahrgangsstufe 13 der Gemeinschaftsschulen sowie die die 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 und 13 der Gemeinschaftsschulen, 

die im Schuljahr 2020/2021 an einer Abschlussprüfung teilnehmen. Im Übrigen bleibt 

der Präsenzschulbetrieb an den weiterführenden Schulen ausgesetzt. Die weiteren 

Vorgaben trifft das Ministerium für Bildung und Kultur. 

 

(3) In den Grundschulen und im Primarbereich der Förderschulen erfolgt die 

Beschulung im Wechsel zwischen schulischem Präsenzunterricht und der Beschulung 

im „Lernen von zu Hause“. Für den Präsenzunterricht an der Schule besteht 

Präsenzpflicht. Die weiteren Vorgaben trifft das Ministerium für Bildung und Kultur. 

(3) Die Festlegung des Ministeriums für Bildung und Kultur zu den Schulferien in der Zeit vom 15. bis 19. Februar 

bleibt von den Absätzen 1 und 2 unberührt. 
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(4) Bis einschließlich der Klassenstufe 6 der allgemeinbildenden Schulen wird hierfür an der 

Schule im Vormittagsbereich ein angepasstes pädagogisches Angebot vorgehalten für 

Schülerinnen und Schüler, die während der Phase des „Lernens von zu Hause“ eine 

entsprechende Betreuung benötigen, die keinen geeigneten häuslichen Arbeitsplatz haben 

oder für die die häusliche Lernsituation nicht ausreichend förderlich ist. Bei Bedarf wird am 

Nachmittag ein Angebot im Rahmen des freiwilligen und gebundenen Ganztags 

gewährleistet. Ab der Klassenstufe 7 der weiterführenden Schulen wird bei Bedarf ein 

schulischer Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt für Schülerinnen und Schüler, die keinen 

geeigneten häuslichen Arbeitsplatz haben; ein angepasstes pädagogisches Angebot kommt 

auch in Betracht für Schülerinnen und Schüler, für die die häusliche Lernsituation nicht 

ausreichend förderlich ist. 

 

(5) § 1 Absatz 2 betreffend den Musterhygieneplan Schulen und § 1a finden auf das in Absatz 

4 dargestellte Angebot Anwendung. Darüber hinaus gilt für den Präsenzschulbetrieb, in dass die 

Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch für die Lehrkräfte und das sonstige pädagogische 

Personal der Schule besteht sowie sich, in Abweichung von § 1a Absatz 2, auch für Klassenstufen 1 bis 4 auf 

den gesamten schulischen Betrieb in den Klassen-, Unterrichts- und Betreuungsräumen im Vor- und 

Nachmittagsbereich bezieht. Dies gilt nicht, wenn die Anzahl der sich in den Räumen aufhaltenden Personen so 

gering ist und die Tätigkeit der Schülerinnen und Schüler sich so darstellt, dass der Mindestabstand durchgehend 

gewährleistet ist und auch alle sonstigen hygienischen Voraussetzungen des Musterhygieneplans gewährleistet 

sind. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Ferienbetreuungsangebote, die die Schulen nach den näheren 

Vorgaben des Ministeriums für Bildung und Kultur für Kinder, deren häusliche Betreuung nicht gewährleistet ist 

oder für die die Teilnahme von der Schule empfohlen wird, in der Zeit vom 15. bis 19. Februar durchführen. 

 

(6) Die Dienstpflicht der Lehrkräfte gilt fort. Über die Art und Weise der Erfüllung entscheidet 

die Schulleitung nach den besonderen standortbezogen organisatorischen Gegebenheiten. 

Die als vulnerabel anerkannten Lehrkräfte, die bislang im Präsenzunterricht tätig waren, werden bei 

entsprechendem Wunsch der Lehrkraft von der Präsenzpflicht befreit. 

 

§ 2 

Kindertageseinrichtungen, Kindergroßtagespflegestellen und 

heilpädagogische Tagesstätten 

 
Beim Betrieb der nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 

erlaubnispflichtigen Kindertageseinrichtungen und der nach § 43 des Achten 
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Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) erlaubnispflichtigen 

Kindergroßtagespflegestellen und der heilpädagogischen Tagesstätten sind die 

„Empfehlungen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

zum Infektionsschutz in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Corona- 

Pandemie-Maßnahmen“ in der jeweils geltenden Fassung 

(https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/landesjugendamt/service/formularelj

a/downloads.html) zu berücksichtigen. 

Der gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz erstellte Hygieneplan ist um weitere 

Hygienevorschriften gemäß den oben genannten Empfehlungen zu ergänzen. 

 

 

§ 3 

Vorbereitung für Nichtschülerinnen und Nichtschüler auf die 

Abschlussprüfungen 

(1) Einrichtungen, die Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Prüfungen zum Erwerb des 

Hauptschulabschlusses oder des mittleren Bildungsabschlusses im allgemeinbildenden 

Bereich für Nichtschülerinnen und Nichtschüler anbieten, können diesen Betrieb 

aufnehmen, wenn sie dabei die Vorgaben des Infektionsschutzes, wie sie für den 

Schulbereich gelten, erfüllen; § 1 Absatz 2 und § 1a gelten entsprechend. 

(2) § 1b wird für entsprechend anwendbar erklärt. 

 

 

 

Kapitel 2 

Pflegeschulen und Schulen für Gesundheitsfachberufe 

 
§ 4 

Präsenzunterricht 

 
(1) Der Präsenzunterricht in den Klassen der Pflegeschule und Schulen für 

Gesundheitsfachberufe im Saarland kann unter Einhaltung der einschlägigen 

Hygieneregeln und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sowie unter 

Berücksichtigung der Hygienepläne der jeweiligen Schule stattfinden, soweit er für 

die Vermittlung der Ausbildungsinhalte oder Prüfungsleistungen zwingend 
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erforderlich ist. Die Präventionsmaßnahmen in Schulen während der COVID-19-

Pandemie des Robert-Koch-Instituts, die unter der Adresse 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Praeve

ntion-Schulen.html veröffentlicht sind, sind in ihrer jeweils geltenden Fassung 

entsprechend anzuwenden. 

 
Alle Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich verpflichtet, im Schulgebäude 

eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt nicht, soweit im Einzelfall 

medizinischen Gründe entgegenstehen und dies in geeigneter Weise, zum Beispiel 

durch ein ärztliches Attest, glaubhaft gemacht wird. Während Klassen- oder 

Kursarbeiten besteht keine Verpflichtung zum Tragen der Mund-Nasen-

Bedeckung. 

Soweit baulich oder schulorganisatorisch möglich, ist im Schulgebäude sowie auf 

dem Schulgelände der Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen 

Personen einzuhalten. Hierzu sind durch die Schulleitung organisatorische 

Maßnahmen zu treffen, insbesondere die Markierung von Wegführungen für eine 

geordnete Zuführung sowie die versetzte Planung der Anfangs-, End- und 

Pausenzeiten. 

 

(2) Die Ausbildungsinhalte des theoretischen Unterrichts sollen im häuslichen 

Umfeld erlernt werden; der Träger der praktischen Ausbildung hat nach Absprache 

mit der Schule die oder den Auszubildenden für diese Zeit freizustellen. 

 
(3) Die Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den 

Gesundheitsfachberufen während einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite vom 10. Juni 2020 (BAnz AT 12. Juni 2020 V1) gilt für die Ausbildung  

und Prüfung in der Krankenpflegehilfe nach der Verordnung zur Durchführung der 

Ausbildung und Prüfung in der Krankenpflegehilfe vom 1. Juli 2004 (Amtsbl. 

S. 1418), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. März 2017 (Amtsbl. I S. 476), 

in Verbindung mit § 59 Absatz 2 Satz 1 des Pflegeassistenzgesetzes vom 24. Juni 

2020 (Amtsbl. I S. 529) sowie für die Ausbildung in der Altenpflegehilfe nach der 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Altenpflegehilfeberuf vom 9. 

September 2003 (Amtsbl. S. 2518), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 24. 

November 2015 (Amtsbl. I S. 894), in Verbindung mit § 59 Absatz 1 Satz 1 des 

Pflegeassistenzgesetzes, entsprechend. 
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§ 5 

Prüfungsverfahren 

(1) In Pflege- und Gesundheitsfachberufen ist die Durchführung von gesetzlich 

vorgeschriebenen mündlichen und schriftlichen Prüfungen unter Einhaltung der 

infektionsschutzrechtlichen Maßgaben grundsätzlich zulässig. 

 
(2) Praktische Prüfungen können unter Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen 

Maßgaben durchgeführt werden. Gegenüber dem Landesamt für Soziales - 

Zentralstelle für Gesundheitsberufe - ist anzuzeigen, wenn die praktische Prüfung 

auf Grundlage der einschlägigen berufsrechtlichen Regelungen als 

Simulationsprüfung durchgeführt wird. 
 

 
§ 6 

Durchführung von Weiterbildungen 

Die Regelungen der §§ 4 und 5 gelten für Weiterbildungen auf Grundlage des 

Gesetzes Nr. 1419 über die Weiterbildung in den Gesundheits- und 

Altenpflegefachberufen und die Ausübung des Berufs der Hebamme und des 

Entbindungspflegers vom 25. November 1998 (Amtsbl. 1999 S. 142), zuletzt 

geändert durch das Gesetz vom 11. November 2015 (Amtsbl. I S. 878), in der jeweils 

geltenden Fassung entsprechend. 

Kapitel 3 

Öffentliche und private Bildungseinrichtungen im 
außerschulischen Bereich 

 
§ 7 

Außerschulische Bildungsveranstaltungen 
 
(1) Der Unterricht an außerschulischen Bildungseinrichtungen im privaten und öffentlichen 

Bereich ist in Präsenzform untersagt. Satz 1 gilt entsprechend für die Durchführung 

außerschulischer Bildungsveranstaltungen. Von dieser Regelung ausgenommen sind die 

Berufsausbildung sowie nicht aufschiebbare Prüfungen nach den §§ 37 und 48 des 

Berufsbildungsgesetzes und nach den §§ 31, 39, 45 und 51a der Handwerksordnung sowie 

die zur Durchführung dieser Prüfungen zwingend erforderlichen fachpraktischen 

Vorbereitungsmaßnahmen und die Ausbildung von Rettungssanitäterinnen und 

Rettungssanitätern nach der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung von 

Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern vom 7. Juli 1995 (Amtsbl. S. 823), zuletzt 

geändert durch Artikel 6 der Verordnung vom 24. November 2015 (Amtsbl. I S. 894), in der 
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jeweils geltenden Fassung sowie die damit zusammenhängenden Prüfungen, die unter 

Einhaltung von Hygienemaßnahmen nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 

sowie in Anlehnung an den „Musterhygieneplan Saarland zum Infektionsschutz in Schulen 

im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen“ weiterhin stattfinden können. Gleiches gilt 

für nicht aufschiebbare Prüfungen, die auf Grundlage einer Verordnung nach den §§ 53, 54 

oder 58 Berufsbildungsgesetzes oder  den  §§  42  oder  42j  Handwerksordnung 

vorgenommen werden. Abweichend von Satz 1 und 2 können Befähigungsnachweise, 

soweit sie nach der Gewerbeordnung Voraussetzung der Berufsausübung sind, unter 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen nach Satz 4 in Präsenzform abgenommen werden. 

 

(2) Des Weiteren sind von Absatz 1 Satz 1 und 2 außerschulische Bildungsveranstaltungen 

ausgenommen, die der Durchführung von Maßnahmen zur Verhütung übertragbarer 

Krankheiten, beispielsweise von Corona-Infektionen, zu dienen bestimmt sind. Hierzu zählen 

insbesondere Schulungen von Personal in Impfzentren, mobilen Impfteams, Corona-

Testzentren sowie Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen 

medizinische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen 

durchgeführt werden, die im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verhütung von SARS-CoV-

2-Infektionen sowie dessen Verbreitung erfolgen. 

(3) Der Betrieb von Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätten und sonstigen im fahrerischen 

Bereich tätigen Bildungseinrichtungen in Präsenzform (theoretischer und praktischer 

Fahrschulunterricht) ist untersagt; das gilt nicht für: 

1.    die Fahrausbildung in den LKW- und Bus-Fahrerlaubnisklassen, 

2. die Fahrausbildung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des 

Katastrophenschutzes, des Technischen Hilfswerkes oder einer vergleichbaren 

Einrichtung. 

Maßnahmen nach Artikel 3 Kapitel 4  § 9 dieser Verordnung bleiben hiervon unberührt.                 

(4) In begründeten Fällen, in denen wegen der Nichtdurchführbarkeit einer fahrschulischen 

oder fahrerischen Bildungsmaßnahme oder einer damit im Zusammenhang stehenden 

Prüfung ein erheblicher Nachteil für einen Betroffenen oder ein Unternehmen, eine 

Organisation oder Institution einzutreten droht, können die zuständigen Behörden 

Ausnahmen zulassen. An die Ausnahmegenehmigung ist im Rahmen der zu treffenden 

Rechtsgüterabwägung ein strenger Maßstab anzulegen. 

(5) Absätze 3 und 4 gilt sinngemäß auch für Flugschulen, soweit die mit der Maßnahme 

verbundene Zielsetzung einem gleichwertigen öffentlichen Interesse dient.  
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§ 8 

Saarländische Verwaltungsschule 

 
(1) Die Saarländische Verwaltungsschule kann in ihren Räumlichkeiten 

Präsenzunterricht zur Prüfungsvorbereitung für die Ausbildungslehrgänge, deren 

Zwischen- und Abschlussprüfung im Jahre 2021 terminiert ist, unter Beachtung der 

geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen im unbedingt notwendigen Umfang 

durchführen.  

(2) Mündliche, praktische und schriftliche Prüfungen können unter Beachtung der 

geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. 

 
 
 
 

Kapitel 4 

§ 9 

Dienstleister, die Eingliederungen in Arbeit erbringen 
 
 
(1) Dienstleister, die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) oder Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung 

nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) umsetzen, dürfen ihren Betrieb 

bei Sicherstellung der Maßgaben der §§ 1 und 2 der Verordnung zur Bekämpfung 

der Corona-Pandemie und unter der Einhaltung von Hygienemaßnahmen nach den 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts fortführen. 

 

(2) Bei allen Präsenzveranstaltungen ist insbesondere zu beachten, dass 

1. die Gruppengröße in Abhängigkeit der verfügbaren Räumlichkeiten und unter 

Einhaltung des Mindestabstands nach der Verordnung zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie zu wählen ist und 

2. im Übrigen bei Unterrichtsveranstaltungen die besonderen Schutz- und 

Hygienevorkehrungen in Anlehnung an den Musterhygieneplan Saarland 

zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der Corona-
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Pandemiemaßnahmen insbesondere im Hinblick auf die Regelungen zum 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) sowie zur Raumhygiene 

eingehalten werden müssen. 

 
 
 

Kapitel 5 

§ 10 

Musik-, Kunst- und Schauspielschulen 
 

Der Unterricht in Präsenzform ist an Musik-, Kunst- und Schauspielschulen 

untersagt. 

 
 

 

Kapitel 6 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 
 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des 

Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Ge- oder 

Verboten der §§ 5 bis 10 dieser Verordnung zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Absatz 2 des 

Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro 

geahndet werden. 

(3) Eine Strafbarkeit, insbesondere nach den §§ 74, 75 des 

Infektionsschutzgesetzes, bleibt unberührt. 

(4) Zuständig für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 

dieser Verordnung sind die Gemeindeverbände. 
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§ 12 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am 22. Februar 2021 in Kraft und am 28. Februar 

2021 außer Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung zum Schulbetrieb 

und den Betrieb sonstiger Bildungseinrichtungen sowie zum Betrieb von 

Kindertageseinrichtungen vom 4. Februar 2021 (Amtsbl. I S. 302) außer Kraft. 

Saarbrücken, den 18. Februar 2021  

Die Regierung des Saarlandes 

 


